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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
SANKT AUGUSTIN ZENTRUM 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
und 
Herrn Günter Austria-Zink 
(per E-Mail) 

Dienststelle 
Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 
E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags bis freitags: 
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr, 
 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl.      23.11.2015 
 
TOP 6 Änderung des Stellenplans 
Anfrage der FDP-Fraktion, DS-Nr. 15/0358, vom 17.11.2015 
_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.11.2015 
 

öffentlich 

______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Warum ist die Höherbewertung der Stelle nicht in der Vorlage zur Änderung des Stel-
lenplans enthalten? 
 
Antwort: 
Für die Stelle des Leiters RPA liegt auf der Grundlage der derzeit übertragenen Auf-
gaben eine Stellenbewertung nach A 14 vor. Diese Bewertung wird durch den inter-
kommunalen Quervergleich für Leitungen des RPA in der gegebenen Größenordnung 
und Struktur sowie im hausinternen Vergleich gestützt.  
 
Eine Ausweisung der Stelle nach A 15 wäre möglich, wenn eine risikoorientierte 
Rechnungsprüfung in Verbindung mit dem Risikomanagement umgesetzt würde und 
diese Aufgabenwahrnehmung eigenständig durch den Leiter des RPA erfolgt.  
 

 

___ 
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Vor dem Hintergrund, dass die Aufgabenwahrnehmung zum Risikomanagement und 
die sich daraus resultierende anschließende Prüfung des Risikomanagements in ei-
ner Hand liegen würden, ist eine sorgfältige Abwägung erforderlich.  
 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass diese Aufgabenwahrnehmung auch Auswir-
kungen auf die organisatorischen Abläufe der beteiligten Fachbereiche hätte und 
Fragen der erforderlichen Ressourcen (Personalbedarf, Technik, Fortbildung) zu klä-
ren wären.  
 
Eine abschließende Prüfung hierzu ist bisher nicht erfolgt. 
 
Frage 2: 
Teilt die Verwaltung die Auffassung, dass der neu zu beschließende geänderte Stel-
lenplan auch die realistische Abbildung von Stellenbewertungen beinhalten sollte? 
 
Antwort: 
Ja. 
 
Frage 3: 
Wenn nein, warum nicht? 
 
Antwort: 
entfällt 
 
Frage 4: 
Wenn ja, warum soll ein nicht die korrekte Bewertung einer Stelle enthaltender geän-
derter Stellenplan beschlossen werden? 
 
Antwort: 
Dem aktuellen Stellenplan liegt, auf der Grundlage der derzeit übertragenen Aufga-
ben, eine korrekte Bewertung zugrunde. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Klaus Schumacher 


